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Erläuterungen zu Ihrer Stromrechnung 

 

Ihre Rechnung kann vom dargestellten Muster abweichen. Stand: 01.07.2022 
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 1 Kontaktdaten der FSW. Bei Fragen zur Rechnung 
wenden Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon an 
uns oder besuchen Sie unseren Kundenservice. 

 2 Ihre Kundennummer. Bitte geben Sie diese bei 
Rückfragen und Zahlungen immer an. 

 3 Hier finden Sie die Rechnungsnummer und das 
Rechnungsdatum. 

 4 Rechnungsanschrift 

 5 Ihre bezahlten Abschläge im Abrechnungszeit-
raum (siehe Punkt 8) unter Berücksichigung der 
Umsatzsteuer. 

 6 
 

Als Rechnungstyp wird unterschieden in 
Jahresrechnung, Schlussrechnung,  Korrektur-
rechnung, Zwischenrechnung oder Monatsrechnung. 

 7 
 

Die Verbrauchsstelle bezeichnet den Ort an dem 
die Energielieferung erbracht wird. 

 8 Abrechnungszeitraum  

 9 Hier finden Sie die Verbrauchsart mit dem 
dazugehörigen abgerechneten Verbrauch im 
Abrechnungszeitraum sowie den Vorjahres-
verbrauch im Vergleich. 

 10 Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus der 
Summe des abgerechneten Verbrauchs und der 
Grundgebühr im Abrechnungszeitraum. 

 11 
 

Ihre bezahlten Abschläge im Abrechnungszeit-
raum (siehe Punkt 5). 

 12 Der Restbetrag zeigt den Gesamtbetrag abzüglich 
der im Abrechnungszeitraum gezahlten Abschläge. 

 13 Sonstige Forderungen können noch nicht bezahlte 
Kosten wie z. B. Mahnkosten, Bankrückläuferkosten 
oder Sperrkosten anzeigen. 
Sonstige Guthaben können Überzahlungen, 
Sonderboni oder gezahlte Abschläge außerhalb des 
Abrechnungszeitraums anzeigen. Die jeweiligen 
Detailbeträge finden Sie auf Seite 2 Ihrer Rechnung.  

 14 Der Rechnungsbetrag zeigt den zu zahlenden 
Betrag an. Hierbei kann es sich um eine Forderung 
oder ein Guthaben handeln. 

 15 Der Fälligkeitstermin des Rechnungsbetrages. 
Sollte dieser Termin auf ein Wochenende oder 
Feiertag fallen, erfolgt die Abbuchung oder 
Auszahlung am darauffolgenden Werktag. 

 16 Alle bis zu diesem Datum verbuchten Zahlungen 
wurden in der Abrechnung berücksichtigt. 

 17 Der Rechnungsbetrag kann von Ihrem hinterlegten 
Konto abgebucht, von Ihnen überwiesen oder bar an 
unserem Kassenautomaten eingezahlt werden. Bei 
einer Gutschrift erfolgt die Auszahlung auf Ihr 
Bankkonto. 

 18 Für Überweisungen nutzen Sie bitte, unter Angabe 
Ihrer Kundennummer, diese Bankverbindung. 

 19 Entsprechend Ihres letzten Jahresverbrauchs und 
der aktuellen Preise wird Ihr neuer Abschlag für den 
nächsten Abrechnungszeitraum festgesetzt. 

 20 Ihre Zahlungstermine auf einen Blick. 
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Das Medium gibt an, um welche Verbrauchsart es 
sich handelt. Zum Beispiel Strom HT für den 
Hochtarif und Strom NT für den Niedertarif. 

  22 Produktbezeichnung, hier sehen Sie Ihr 
aktuelles Produkt. 

  23 Zählernummer, hier sehen Sie Ihre 
Zählernummer. 

  24 Zählerstände und Verbrauch, hier sehen Sie die 
Zeiträume zwischen den erfassten Zählerständen 
und dem dazugehörigen Verbrauch. Die 
dazugehörige Ableseart sehen Sie oberhalb der 
Tabelle unter Erläuterungen. 

  25 
 

Arbeitspreis, der Arbeitspreis bezeichnet den 
Preis für eine verbrauchte Kilowattstunde (kWh) 
Energie. 

  26 Grundpreis, der Grundpreis dient der Abdeckung 
der verbrauchsunabhängigen Kosten inkl. 
Messstellenbetrieb und Abrechnung. Der 
Grundpreis bezieht sich auf ein Jahr (365 Tage). 
Er wird auch dann berechnet, wenn kein 
Verbrauch angefallen ist. 

  27 
 

Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus der 
Summe des abgerechneten Verbrauchs und der 
Grundgebühr im Abrechnungszeitraum. 

  28 
 

Übersicht der im Nettopreis enthaltenen 
staatlichen Steuern und Umlagen. 
Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 
3 dieses Dokumentes. 

  29 Die Informationen zum Vertrag geben Ihnen 
einen Überblick über Ihre Vertragsdetails. 
Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 
3 dieses Dokumentes. 

  30 Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
vorgeschriebene Stromkennzeichnung 
informiert über die Herkunft des bezogenen 
Stroms und dessen Umweltauswirkungen. 

  
 

31 Hier können Sie Ihren Stromverbrauch 
vergleichen und in der Vergleichsgruppe 
einordnen. 

  
 
 
 

32 
 
 
 

Hier finden Sie Allgemeine Hinweise zu Ihrer 
Rechnung u. a. Informationen zum Lieferanten-
wechsel, Abrechnungsturnus, Zahlungsweisen 
sowie Streitbeilegungsverfahren. 
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Erläuterungen zu Ihrer Stromrechnung 

 
 
Kundennummer 
Unter der Kundennummer sind alle Stammdaten des Kunden erfasst. 

Dazu gehören u. a. der Name, die Adresse, das Produkt sowie die 

Zahlungsvorgänge. Bitte geben Sie Ihre Kundennummer bei 

Rückfragen und Zahlungen immer an. 

 
Verbrauchsstelle 
Der Ort, an dem die Energielieferung erbracht wird. 
 
Bezahlte Abschläge & Abschlagshöhe 
Die bezahlten Abschläge sind die Abschläge, die im 
Abrechnungszeitraum gezahlt wurden. Die Abschlagszahlungen sind 
eine Teilzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen und 
werden mit der Jahresrechnung verrechnet. Die Höhe des Abschlages 
orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch sowie der 
aktuellen Preise und wird von der FSW festgelegt. 
 
Verbrauch 
Der Energieverbrauch für den jeweiligen Abrechnungszeitraum wird in 
Kilowattstunde (kWh) ausgewiesen. Der Verbrauch kann tageszeit-
abhängig erfasst werden (z. B. Hochtarif- / Niedertarifzeit). 
 
Arbeitspreis  
Der Arbeitspreis bezeichnet den Preis für eine verbrauchte 
Kilowattstunde (kWh) Energie. 
 
Grundpreis 
Der Grundpreis dient der Abdeckung der verbrauchsunabhängigen 

Kosten inkl. Messstellenbetrieb und Abrechnung. Der Grundpreis 

bezieht sich auf ein Jahr (365 Tage). Er wird auch dann berechnet, wenn 

kein Verbrauch angefallen ist. 

 
Leistungspreis 
Für die installierte Leistung (kW) wird vom Energieversorger, je nach 
Vereinbarung, ein Leistungspreis in Rechnung gestellt. 
 
Stromsteuer 
Die Stromsteuer ist eine gesetzlich geregelte Verbrauchssteuer, die seit 
1999 auf Grund des Gesetzes zur ökologischen Steuerreform erhoben 
wird. Besteuert wird der Verbrauch bzw. die Entnahme aus dem Netz im 
deutschen Steuergebiet. Die Stromsteuer wird vom Energieversorger 
erhoben und an das Hauptzollamt abgeführt. 
 
EEG-Umlage  
Mit der EEG-Umlage wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
finanziert. Betreiber von EEG-Anlagen, die Strom in das Netz der 
öffentlichen Versorgung einspeisen, erhalten dafür eine festgelegte 
Vergütung. Diese Kosten werden gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz 
auf alle Verbraucher umgelegt. Ab Januar 2023 wird die EEG-Umlage 
auf Beschluss der Bundesregierung abgeschafft. 
 
Konzessionsabgabe 
Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune für die 
Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch 
Versorgungsleitungen. Diese wird vom jeweiligen Netzbetreiber 
berechnet und vom Lieferanten in Rechnung gestellt. 
 
KWK-Umlage 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen in einem 
Verbrennungsprozess gleichzeitig Strom und Wärme. Mit der KWK-
Umlage wird die Erzeugung von Strom aus KWK-Anlagen gefördert. 
Betreiber von KWK-Anlagen erhalten einen gesetzlich festgelegten 
Zuschlag. Diese Kosten werden gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
auf alle Verbraucher umgelegt. 
 
AbLaV-Umlage 
Die Umlage für abschaltbare Lasten regelt Vergütungszahlungen der 
Übertragungsnetzbetreiber an Anbieter sogenannter Abschaltleistung. 
Diese Kosten werden auf alle Verbraucher umgelegt. 

 
 
NEV-Umlage 
Mit der NEV-Umlage wird die Entlastung stromintensiver Unternehmen 
von den Netzentgelten finanziert. Die Betreiber von Übertragungsnetzen 
sind verpflichtet, entgangene Erlöse, die aus individuellen Netzentgelten 
resultieren, nachgelagerten Betreibern von Elektrizitätsverteilernetzen 
zu erstatten. Die Übertragungsnetzbetreiber haben diese Zahlungen 
sowie eigene entgangene Erlöse untereinander auszugleichen. Diese 
Kosten werden auf alle Verbraucher umgelegt. 
 
Offshore-Umlage 
Mit den Einnahmen aus der Offshore-Umlage werden die 
entsprechenden Kosten aus Entschädigungen bei Störungen oder 
Verzögerung der Anbindung von Offshore-Windparkanlagen sowie die 
Kosten aus der Errichtung und dem Betrieb der Anbindungsleitungen 
gedeckt. Diese Kosten werden auf alle Verbraucher umgelegt. 
 
Netzentgelte 
Das für die Verbrauchsstelle an den jeweiligen Netzbetreiber zu 
zahlende Entgelt für den Transport und die Verteilung der Energie 
sowie den damit verbundenen Dienstleistungen. 
 
Messstellenbetrieb und Messung 
Der Messstellenbetrieb umfasst den Ein- und Ausbau sowie Betrieb und 
Wartung von Zählern. Die Kosten werden vom Netzbetreiber bzw. 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt. 
Die Messung beinhaltet die Ermittlung des Energieverbrauchs sowie die 
Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung der Zählerdaten. Diese 
Kosten werden vom Netzbetreiber in Rechnung gestellt. 
 
Marktlokation 
Die Marktlokation ist der Ort, an dem Energie entweder erzeugt oder 
verbraucht wird. 
 
Messlokation 
Die Messlokation ist der Ort, an dem Energie gemessen wird. 
 
Netzbetreiber 
Der Netzbetreiber ist in seinem lokalen oder regionalen Netzgebiet für 
den Anschluss der Verbrauchsstellen an das Stromnetz, die 
Instandhaltung dieser Netze, die Gewährleistung der Netzstabilität und 
den sicheren Betrieb des Netzes zuständig. 
 
Codenummer des Netzbetreibers  
Die Codenummer des Netzbetreibers dient der eindeutigen 
Identifikation des örtlichen Verteilnetzbetreibers, an dessen Netz die 
Verbrauchsstelle angeschlossen ist.  
 
Messstellenbetreiber 
Der Messstellenbetreiber ist zuständig für Einbau, Betrieb, Ablesung 
und Wartung von Stromzählern sowie für die eigentliche Messung. 
 
Codenummer des Messstellenbetreibers  
Die Codenummer des Messstellenbetreibers dient der eindeutigen 
Identifikation des zuständigen Messstellenbetreibers im Energiemarkt. 
 
Stromkennzeichnung (Energieträgermix) 
Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vorgeschriebene 
Stromkennzeichnung informiert über die Herkunft des bezogenen 
Stroms und dessen Umweltauswirkungen. 
 
 
 

 


